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Bekanntmachungen anderer Behörden 

 
Markt Altmannstein 

130 4. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung des Marktes Altmann-
stein für das „Obere Schambachtal“ (BGS-EWS) vom 
07.07.2020 

§ 1 

§ 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Ab-
sätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungs-
einrichtung von den ange-schlossenen Grundstücken zugeführt werden. 
Die Gebühr beträgt 1,90 € pro Kubik-meter Abwasser. 

§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2020 in 
Kraft.“ 

 

Altmannstein, 07.07.2020 

Markt Altmannstein 

N. Hummel, 1. Bürgermeister 

 

 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Altmann-
steiner Gruppe  

131 Verbandssatzung für den Zweckverband zur Wasserver-
sorgung der Altmannsteiner Gruppe 

 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Altmannsteiner 
Gruppe erlässt aufgrund des Art. 19 KommZG zur Anpassung an die in 
den letzten Jahren eingetretenen sachlichen und rechtlichen Änderun-
gen folgende neue 

 

Verbandssatzung 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Rechtsstellung 
(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband zur 

Wasserversorgung der Altmannsteiner Gruppe“.  

Er ist Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Altmannstein. 

§ 2 

Verbandsmitglieder 

(1) Verbandsmitglieder sind der Markt Altmannstein, der Markt 

Pförring, die Gemeinde Mindelstetten, der Markt Kösching 

und die Stadt Riedenburg. 

(2) Andere Gemeinden können dem Zweckverband beitreten. 

Der Beitritt bedarf einer Änderung der Verbandssatzung und 

der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(3) Jedes Verbandsmitglied kann zum Schluss eines Kalender-

jahres aus dem Zweckverband austreten, wenn die Verbands-

versammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der sat-

zungsmäßigen Stimmenzahl zustimmt. Der Austritt muss 

mindestens ein Jahr vorher schriftlich erklärt werden, er be-

darf einer Änderung der Verbandssatzung und der Genehmi-

gung der Aufsichtsbehörde. Das Recht, aus wichtigem 

Grunde zu kündigen (Art. 44 Abs. 3 KommZG), bleibt unbe-

rührt. 

§ 3 

Räumlicher Wirkungsbereich 

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst die 
Ortsteile Altmannstein, Berghausen, Neuenhinzenhausen-Sollern, 
Schamhaupten, Schafshill, Mendorf-Biber, Steinsdorf, Sandersdorf, 
Hexenagger, Tettenwang, Hagenhill-Schwabstetten und Laimerstadt-
Ried, des Marktes Altmannstein, Bettbrunn des Marktes Kösching, 
Mindelstetten, Imbath, Hiendorf, Grashausen, Hüttenhausen, Offen-
dorf-Oberoffendorf, Tettenagger, Stockau und Weiher der Gemeinde 
Mindelstetten, Forchheim, Lobsing und Pirkenbrunn des Marktes Pför-
ring, Buch, Echendorf-Echenried, Lintlhof, Hattenhausen und Frauen-
berghausen der Stadt Riedenburg. 

§ 4 
Aufgaben des Zweckverbands und der Verbandsmitglieder 

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, eine gemeinsame Was-

serversorgungsanlage einschließlich der Ortsnetze zu errich-

ten, zu betreiben, zu unterhalten, zu verbessern und zu erneu-

ern, die Anlage im Bedarfsfall zu erweitern und bereits vor-

A M T S B L A T T  
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handene Ortsnetze zu übernehmen. Er versorgt die Endver-

braucher mit Trinkwasser, das den einschlägigen DIN-

Vorschriften entsprechen muss. 

 

(2) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgabe ohne Gewinnab-

sicht. Er dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-

gen Zwecken im Sinne des Steuerrechts. 

(3) Das Recht und die Pflicht der Verbandsmitglieder, die dem 

Zweckverband übertragenen Aufgaben zu erfüllen und die 

notwendigen Befugnisse, gehen auf den Zweckverband über. 

(4) Der Zweckverband hat das Recht, an Stelle der Verbandsmit-

glieder Satzungen und Verordnungen für das übertragene 

Aufgabengebiet zu erlassen. 

(5) Die Verbandsmitglieder halten die für den Feuerschutz ein-

gebauten Anlageteile auf ihre Kosten gebrauchsfähig. 

II. Verfassung und Verwaltung 

 

§ 5 

Verbandsorgane 

Die Organe des Zweckverbandes sind 

1. die Verbandsversammlung 

2. der Verbandsvorsitzende. 

§ 6 

Zusammensetzung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsit-

zenden und den übrigen Verbandsräten. 

(2) Die Zahl der Vertreter, die ein Verbandsmitglied in die Ver-

bandsversammlung entsendet, richtet sich nach der in seinem 

Gebiet abgenommenen jährlichen Wassermenge, wobei je 

volle 40.000 m³ das Recht ergeben, einen Vertreter in die 

Verbandsversammlung zu entsenden. Jedes Verbandsmit-

glied entsendet jedoch mindestens 1 Verbandsrat. Die Be-

rechnung wird alle 3 Jahre nach dem Durchschnitt der vo-

rausgegangenen 3 Jahre neu vorgenommen. Ein Rest von 

mehr als der Hälfte der m³ gibt das Recht, einen weiteren Ver-

bandsrat zu entsenden. 

(3) Die Verbandsmitglieder werden in der Verbandsversamm-

lung durch ihre ersten Bürgermeister und die von ihren Ge-

meinderäten bestellten weiteren Verbandsräte vertreten. An 

die Stelle des verhinderten ersten Bürgermeisters tritt sein ge-

wählter Stellvertreter nach Art. 39 Abs. 1 GO; mit Zustim-

mung der vorstehend Genannten kann eine Gemeinde auch 

andere Stellvertreter bestellen. 

(4) Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner 

Verhinderung. Verbandsräte können nicht Stellvertreter sein. 

Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter sind von den Ver-

bandsmitgliedern dem Verbandsvorsitzenden - ist ein solcher 

noch nicht gewählt, der Aufsichtsbehörde - schriftlich zu be-

nennen. Beamte und Angestellte des Zweckverbandes kön-

nen nicht Mitglieder der Verbandsversammlung sein. 

(5) Für Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsver-

sammlung angehören, endet das Amt als Verbandsrat mit 

dem Ende ihres kommunalen Wahlamts; entsprechendes gilt 

für ihre Stellvertreter. Die anderen Verbandsräte und ihre 

Stellvertreter werden durch Beschluss der Vertretungsorgane 

der Verbandsmitglieder bestellt und zwar für die Dauer der 

Wahlzeit der Vertretungsorgane, wenn Mitglieder dieser Or-

gane bestellt werden, andernfalls für sechs Jahre. Die Bestel-

lung nach Satz 2 kann durch Beschluss der Vertretungsorgane 

aus wichtigem Grund widerrufen werden; sie ist zu widerru-

fen, wenn ein Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan eines 

Verbandsmitglieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt o-

der der Vertretungskörperschaft ausscheidet. Die Verbands-

räte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum Amtsantritt 

der neuen Verbandsräte weiter aus. 

§ 7 

Einberufung der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche oder elektro-

nische Einladung des Verbandsvorsitzenden zusammen. Die 

Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Beratungsge-

genstände angeben und den Verbandsräten spätestens eine 

Woche vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann 

der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf vierundzwanzig 

Stunden abkürzen. 

(2) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal, 

einzuberufen. Sie muss außerdem einberufen werden, wenn 

es ein Drittel der Verbandsräte oder die Aufsichtsbehörde o-

der das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt beantragt; im An-

trag sind die Beratungsgegenstände anzugeben. 

(3) Die Aufsichtsbehörde und das Wasserwirtschaftsamt In-

golstadt sind von der Sitzung zu unterrichten. Abs. 1 Satz 2 

und 3 gilt entsprechend. 

§ 8 

Sitzungen der Verbandsversammlung 

(1) Der Verbandsvorsitzende bereitet die Beratungsgegenstände 

der Verbandsversammlung vor. Er leitet die Sitzung und 

handhabt die Ordnung während der Sitzung. 

 

(2) Die Vertreter der Aufsichtsbehörde und des Wasserwirt-

schaftsamts Ingolstadt, der Geschäftsführer, der Schriftführer 

und der Kassenverwalter haben das Recht, an den Sitzungen 

beratend teilzunehmen. Auf Antrag ist ihnen das Wort zu er-

teilen. Die Verbandsversammlung kann auch andere Perso-

nen hören. 

§ 9 

Beschlüsse und Wahlen in der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtli-

che Verbandsräte ordnungsgemäß geladen sind und die 

Mehrheit der Verbandsräte anwesend und stimmberechtigt 

ist. Über andere als in der Einladung angegebenen Beratungs-

gegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn 

alle Verbandsräte erschienen und mit einer Beschlussfassung 

einverstanden sind. 

(2) Wird die Verbandsversammlung wegen Beschlussunfähig-

keit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung der Mehrheit 

der Verbandsräte beruht, innerhalb von vier Wochen zum 

zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand 

einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschie-

nenen beschlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten La-

dung ausdrücklich hinzuweise 

(3) Soweit das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit o-

der diese Verbandssatzung nicht etwas anderes vorschreiben, 

werden die Beschlüsse der Verbandsversammlung mit einfa-

cher Mehrheit der Abstimmenden gefasst; es wird offen ab-

gestimmt. Jeder Verbandsrat hat eine Stimme. Solange ein 

Verbandsmitglied keine anderen Vertreter bestellt hat, übt der 

erste Bürgermeister das Stimmrecht aller Vertreter aus. Bei 

Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Kein Verbands-

rat darf sich der Stimme enthalten. Enthält sich ein Verbands-

rat trotzdem der Stimme, so gehört er nicht zu den Abstim-

menden. 

(4) Bei Wahlen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend; die Vor-

schriften über die persönliche Beteiligung finden keine An-

wendung. Es wird geheim abgestimmt. Gewählt ist, wer mehr 

als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Wird 

die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet eine 

Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten 

Stimmenzahlen statt. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl 

entscheidet das Los. Haben im ersten Wahlgang drei oder 

mehr Bewerber die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten, so 

entscheidet das Los, welche Bewerber in die Stichwahl kom-

men. Hat ein Bewerber die höchste, zwei oder mehr Bewer-
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ber die gleiche nächsthöhere Stimmenzahl erhalten, so ent-

scheidet das Los, wer von diesen in die Stichwahl mit dem 

Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl kommt. 

(5) Die Beschlüsse und Wahlergebnisse sind unter Angabe von 

Tag und Ort der Sitzung, der Namen der anwesenden Ver-

bandsräte, der behandelten Gegenstände und der Abstim-

mungsergebnisse (Stimmverhältnis) in ein Beschlussbuch 

einzutragen und von dem Verbandsvorsitzenden und dem 

Schriftführer zu unterzeichnen. Als Schriftführer kann eine 

Dienstkraft des Zweckverbandes oder eines Verbandsmit-

glieds, soweit dieses zustimmt, zugezogen werden. Ver-

bandsräte, die einem Beschluss nicht zugestimmt haben, kön-

nen bis zum Schluss der Sitzung verlangen, dass das in der 

Niederschrift vermerkt wird. Abschriften der Niederschrift 

sind unverzüglich den Verbandsmitgliedern und der Auf-

sichtsbehörde zu übermitteln. 

§ 10 

Zuständigkeit der Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung ist ausschließlich zuständig für 

1. die Entscheidung über die Errichtung und die wesentli-

che Erweiterung der den Verbandsaufgaben dienenden 

Einrichtungen; 

2. die Beschlussfassung über den Erlass, die Änderungen 

oder die Aufhebung von Satzungen und Verordnungen; 

3. die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, über 

die Nachtragshaushaltssatzungen, über Einwendungen 

gegen die Haushaltssatzung und die Nachtragshaus-

haltssatzungen, sowie die Beschlussfassung über die 

Aufnahme von zusätzlichen Krediten während der vor-

läufigen Haushaltsführung; 

4. die Beschlussfassung über den Finanzplan; 

5. die Feststellung der Jahresrechnung und des Jahresab-

schlusses und die Entlastung; 

6. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner Stellver-

treter, die Bestellung der Mitglieder des Verbandaus-

schusses und die Festsetzung von Entschädigungen; 

7. die Bildung, Besetzung und Auflösung weiterer Aus-

schüsse; 

8. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Ge-

schäftsordnung für die Verbandsversammlung; 

9. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung der Be-

triebsordnung, 

10. die Beschlussfassung über die Änderung der Verbands-

satzung, die Auflösung des Zweckverbandes und die Be-

stellung von Abwicklern. 

(2) Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die ande-

ren ihr im Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit zu-

gewiesenen Gegenstände. Sie ist insbesondere zuständig für 

die Beschlussfassung über 

1. den Erwerb, die Belastung und die Veräußerung von 

Grundstücken, 

2. den Abschluss von Rechtsgeschäften aller Art, die für 

den Zweckverband Verpflichtungen in Höhe von mehr 

als 20.000 € mit sich bringen, (§ 13 Abs. 5 Nr. 2 bleibt 

unberührt;)  

3. den Gesamtplan der im Rechnungsjahr oder in mehreren 

Rechnungsjahren durchzu-führenden Unterhaltungsar-

beiten. 

§ 11 

Rechtsstellung der Verbandsräte 

(1) Die Verbandsräte sind ehrenamtlich tätig. 

(2) Verbandsräte, die kraft ihres Amtes der Verbandsversamm-

lung angehören, erhalten Auslagenersatz, insbesondere Rei-

sekostenvergütung nach dem Bayerischen Reisekosten-ge-

setzes. 

(3) Die bestellten Verbandsräte erhalten außer dem genannten 

Auslagenersatz eine Sitzungsgeldpauschale je Sitzung. Die 

Höhe der in Satz 1 genannten Entschädigungen setzt die Ver-

bandsversammlung in einer eigenen Entschädigungssatzung 

fest. 

§ 12 

Wahl des Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von 

der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählt. Der Ver-

bandsvorsitzende soll der gesetzliche Vertreter eines Ver-

bandsmitglieds sein. 

(2) Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden auf 

die Dauer von sechs Jahren, sind sie Inhaber eines kommuna-

len Wahlamtes eines Verbandsmitgliedes, auf die Dauer die-

ses Amtes gewählt. Sie üben ihr Amt nach Ablauf der Zeit, 

für die sie gewählt sind, bis zum Amtsantritt des neugewähl-

ten Verbandsvorsitzenden weiter aus. 

§ 13 

Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach au-

ßen. Er führt den Vorsitz in der Verbandsversammlung. 

(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Ver-

bandsversammlung und erledigt in eigener Zuständigkeit alle 

Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung kraft Ge-

setzes dem ersten Bürgermeister zukommen. Er erfüllt die 

ihm im Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit zuge-

wiesenen weiteren Aufgaben. 

(3) Durch besonderen Beschluss der Verbandsversammlung 

können dem Verbandsvorsitzenden unbeschadet des § 10 

Abs. 1 weitere Angelegenheiten zur selbstständigen Erledi-

gung übertragen werden. 

(4) Der Verbandsvorsitzende kann einzelne seiner Befugnisse 

seinen Stellvertretern und laufende Verwaltungsangelegen-

heiten Dienstkräften des Zweckverbandes oder mit Zustim-

mung eines Verbandsmitglieds dessen Dienstkräften übertra-

gen. 

(5) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet wer-

den soll, bedürfen der Schriftform. Der Vorsitzende ist zu-

ständig für Geschäfte, die für den Zweckverband einmalige 

Verpflichtungen von nicht mehr als 20.000 € mit sich brin-

gen. 

§ 14 

Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden 

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter sind ehrenamtlich 
tätig. Unbeschadet des § 11 erhält der Verbandsvorsitzende für seine 
Tätigkeit nach § 13 eine Aufwandsentschädigung, ebenso der Stellver-
treter nach dem Maß seiner besonderen Inanspruchnahme. Die Ver-
bandsversammlung setzt die Höhe dieser Entschädigungen in einer ei-
genen Entschädigungssatzung fest. 
 

III. Wirtschafts- und Haushaltsführung 

 

§ 15 

Anzuwendende Vorschriften 

Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Zweckverbandes gelten 

die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-Dop-

pik) vom 5.Oktober 2007 (GVBL. S. 678, BayRS 2023-3-I) entspre-

chend, soweit sich nicht aus dem Gesetz über die kommunale Zusam-

menarbeit etwas anderes ergibt. 

§ 16 

Haushaltssatzung 

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung ist den Verbandsmitglie-

dern spätestens einen Monat vor der Beschlussfassung in der 

Verbandsversammlung zu übermitteln. 

(2) Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist so rechtszeitig 

zu beschließen, dass sie spätestens einen Monat vor Beginn 

des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden 

kann. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 
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(3) Während der Auflegungsfrist der Haushaltssatzung (Art. 65 

Abs. 3 GO) können die Verbandsmitglieder, die Einwohner 

der Verbandsgemeinden und die Abgabenpflichtigen Ein-

wendungen erheben. 

(4) Die Haushaltssatzung wird, wenn rechtsaufsichtliche Geneh-

migungen erforderlich sind, sogleich nach Erteilung der Ge-

nehmigungen, sonst frühestens einen Monat nach der Vorlage 

an die Aufsichtsbehörde nach § 21 Abs. 1 amtlich bekanntge-

macht, sofern nicht die Aufsichtsbehörde die Satzung bean-

standet. Gleichzeitig ist die Haushaltssatzung eine Woche 

lang öffentlich aufzulegen; darauf ist in der amtlichen Be-

kanntmachung hinzuweisen. 

§ 17 

Deckung des Finanzbedarfs 

(1) Der Zweckverband erhebt von den Wasserabnehmern Ge-

bühren und Beiträge nach den Vorschriften des Kommunal-

abgabenrechts. 

(2) Der durch Gebühren, Beiträge, Verbesserungen und sonstige 

Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf für die Errichtung, 

Erweiterung und Erneuerung der Wasserversorgungsanlage 

wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt (Investitionsum-

lage). Umlegungsschlüssel ist der zum Zeitpunkt des Beginns 

der jeweiligen Maßnahme festgestellte Wasserverbrauch des 

Vorjahres der Mitgliedsgemeinden. 

(3) Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige Einnahmen nicht 

gedeckte laufende Finanzbedarf wird auf die Verbandsmit-

glieder umgelegt (Betriebskostenumlage). Umlegungsschlüs-

sel ist das Verhältnis der im letzten Kalenderjahr im Gebiet 

der einzelnen Verbandsmitglieder abgenommenen Wasser-

mengen. 

§ 18 

Festsetzung und Zahlung der Umlagen 

(1) Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage wer-

den in der Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr neu fest-

gesetzt. Sie können während des Haushaltsjahres nur durch 

eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. 

(2) Bei der Festsetzung der Investitionsumlage ist anzugeben: 

a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige 

Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs für die Er-

richtung, Erweiterung und Erneuerung der Wasserver-

sor-gungsanlage (Umlagesoll); 

b) die Gesamtmenge des verbrauchten Wassers im letzten 

Jahr (Bemessungsgrundlage); 

c) der Investitionsumlagebetrag, der auf einen m³ Wasser 

im letzten Jahr trifft (Umlagesatz); 

d) die Höhe des Investitionsumlagebetrages für jedes Ver-

bandsmitglied. 

(3) Bei der Festsetzung der Betriebskostenumlage ist anzugeben: 

a) die Höhe des durch Gebühren, Beiträge und sonstige 

Einnahmen nicht gedeckten laufenden Finanzbedarfs 

(Umlagesoll); 

b) die Gesamtmenge des entnommenen Wassers im letzten 

Jahr (Bemessungsgrundlage); 

c) der Betriebskostenumlagebetrag, der auf einen m³ Was-

ser im letzten Jahr trifft (Umlagesatz); 

d) die Höhe des Betriebskostenumlagebetrages für jedes 

Verbandsmitglied. 

(4) Die Umlagebeträge sind den einzelnen Verbandsmitgliedern 

durch schriftlichen Bescheid mitzuteilen (Umlagebescheid). 

(5) Die Investitionsumlage und die Betriebskostenumlage wer-

den mit einem Viertel ihrer Jahresbeträge am 10. jedes dritten 

Quartalsmonats fällig. Werden sie nicht rechtzeitig entrichtet, 

so können von den säumigen Verbandsmitgliedern Verzugs-

zinsen bis zu 1 v. H. für den Monat gefordert werden. 

(6) Ist die Investitionsumlage oder die Betriebskostenumlage bei 

Beginn des Haushaltsjahres noch nicht festgesetzt, so kann 

der Zweckverband bis zur Festsetzung vorläufige vierteljähr-

liche Teilbeträge in Höhe der im abgelaufenen Haushaltsjahr 

zuletzt erhobenen Teilbeträge erheben. Nach Festsetzung der 

Umlage für das laufende Haushaltsjahr ist über die vorläufi-

gen Zahlungen zum nächsten Fälligkeitszeitpunkt abzurech-

nen. 

§ 19 

Kassenverwaltung 

Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter werden von der Verbands-

versammlung bestellt. Sie dürfen Zahlungen weder selbst anordnen 

noch bei ihrer Anordnung mitwirken. 

 

§ 20 

Jahresrechnung, Prüfung 

(1) Der Verbandsvorsitzende legt die Jahresrechnung der Ver-

bandsversammlung innerhalb von vier Monaten nach Ab-

schluss des Haushaltsjahres vor. 

(2) Die Jahresrechnung und der Jahresabschluss sind von der 

Verbandsversammlung oder von einem Prüfungsausschuss 

innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss des Haushalts-

jahres örtlich zu prüfen. Der Prüfungsausschuss ist aus der 

Mitte der Verbandsversammlung zu bilden. Er besteht aus 3 

Verbandsräten. 

(3) Nach der örtlichen Prüfung und Aufklärung etwaiger Unstim-

migkeiten wird die Jahres-rechnung von der Verbandsver-

sammlung in öffentlicher Sitzung festgestellt. 

(4) Nach der Feststellung der Jahresrechnung veranlasst der Ver-

bandsvorsitzende die überörtliche Rechnungsprüfung und die 

Prüfung durch den Bilanzprüfer. Überörtliches Prüfungsor-

gan ist der Bayerische Kommunale Prüfungsverband, Mün-

chen. Der Bilanzprüfer ist spätestens sechs Monate vor Ab-

lauf des Rechnungsjahres von der Verbandsversammlung zu 

bestimmen und vom Verbandsvorsitzenden zu beauftragen. 

(5) Auf Grund des Ergebnisses der überörtlichen Rechnungsprü-

fung und der Prüfung durch den Bilanzprüfer beschließt die 

Verbandsversammlung endgültig über die Entlastung. 

IV. Schlussbestimmungen 

 

§ 21 

Öffentliche Bekanntmachungen 
(1) Die Satzungen und Verordnungen des Zweckverbandes wer-

den im Amtsblatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt 

bekannt gemacht. Die Verbandsmitglieder weisen in der für 

die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf 

diese Bekanntmachung hin. Die Satzungen und Verordnun-

gen können in den Geschäftsräumen des Zweckverbandes in 

Altmannstein eingesehen werden. 

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverban-

des sind in ortsüblicher Weise vorzunehmen. Die Aufsichts-

behörde kann darüber hinaus eine Veröffentlichung im Amts-

blatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt anordnen. 

§ 22 

Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung ein-

berufen, wenn der Vorsitzende und sein Stellvertreter verhin-

dert sind und die Tagung der Verbandsversammlung unauf-

schiebbar ist. 

 

(2) Bei Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und den Ver-

bandsmitgliedern, wenn sie sich gleichgeordnet gegenüber-

stehen und bei Streitigkeiten der Mitglieder des Zweckver-

bandes untereinander aus dem Verbandsverhältnis, ist die 

Aufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen. 

§ 23 

Auflösung 



Amtsblatt für den Landkreis und die Stadt Eichstätt Nr. 30 vom 31.07.2020 Seite:  5 

(1) Die Auflösung des Zweckverbands bedarf einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmenzahl in der 

Verbandsversammlung und der Genehmigung der Aufsichts-

behörde. Die Auflösung ist wie diese Verbandssatzung be-

kanntzumachen. 

(2) Findet eine Abwicklung statt, so haben die beteiligten Ge-

meinden das Recht, die auf ihrem Gebiet gelegenen Gegen-

stände des Anlagevermögens zum geschätzten Zeitwert zu 

übernehmen. Im Übrigen ist das Vermögen nach Befriedi-

gung der Gläubiger an die Verbandsmitglieder unter Anrech-

nung der übernommenen Gegenstände nach dem Verhältnis 

der von ihnen insgesamt entrichteten Investitionsumlagebe-

träge zu verteilen. Soweit das Vermögen die entrichteten In-

vestitionsumlagebeträge übersteigt, darf es nur für steuerbe-

günstigte Zwecke verwendet werden. 

(3) Scheidet ein Verbandsmitglied aus dem Zweckverband aus, 

ohne dass dadurch der Zweckverband aufgelöst wird, so wird 

es mit dem Betrag abgefunden, den es bei der Auflösung er-

halten würde, wenn der Zweckverband zum Zeitpunkt seines 

Ausscheidens aufgelöst werden würde. Es hat das Recht, die 

auf seinem Gebiet belegenen Gegenstände des Anlagevermö-

gens unter Anrechnung auf seinen Abfindungsanspruch zum 

geschätzten Zeitwert zu übernehmen. Der Abfindungs-an-

spruch wird 3 Jahre nach dem Ausscheiden, spätestens im 

Fall der Auflösung des Zweckverbandes fällig. Die Beteilig-

ten können für die Berechnung und Fälligkeit des Abfin-

dungsanspruchs eine abweichende Regelung vereinbaren. 

§ 24 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verbandssatzung tritt am Tage nach der amtlichen Be-

kanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 26.04.2019 in der 

derzeit geltenden Fassung außer Kraft. 

 

Altmannstein, den 16. Juli 2020 

gez.Hummel, 1. Verbandsvorsitzender 

 

 

 
132 Entschädigungssatzung für den Zweckverband zur Was-

serversorgung der Altmannsteiner Gruppe 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Altmannsteiner 
Gruppe erlässt auf Grund Art.30 Abs.2 des Gesetzes über die kommu-
nale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bek vom 
20.6.1994 (GVBl S. 555, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.4.2007, 
GVBI S. 271, BayRS 2020-6-1-I), sowie Art. 20a und Art. 23 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bek 
vom 22.8.1998 (GVBl S. 796, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.4.2007, GVBI S. 271, BayRS 2020-1-1-I) und § 10 der Verbands-
satzung gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 13.07.2020 
die folgende 

 

Satzung 

§ 1 Entschädigungsberechtigte 

Der Verbandsvorsitzende und die übrigen Mitglieder der Verbands-
versammlung werden für die Teilnahme an Sitzungen und für die sons-
tige mit ihrem Amt verbundene Tätigkeit nach Maßgabe dieser Satzung 
entschädigt. Entsprechendes gilt für Stellvertreter/innen, sofern ein 
Vertretungsfall vorliegt. 

§ 2 Auslagenersatz 

Der Verbandsvorsitzende und die Verbandsräte erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer Aus-
schüsse Ersatz ihrer Auslagen, insbesondere Reisekostenver-gütung 
nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes. Das-
selbe gilt für Verbandsräte, die Beamte oder Angestellte des durch sie 
vertretenen Verbandsmitgliedes sind. 

§ 3 Entschädigung der Verbandsräte 

(1) Die Verbandsräte, die nicht gemäß Art. 31 Abs. 2 Satz 1 
KommZG kraft Amtes der Verbands-versammlung angehören, erhalten 
für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung und ihrer 
Ausschüsse eine Sitzungsgeldpauschale. Die Sitzungsgeldpauschale 
wird auf 35 Euro festgesetzt. Sie verdoppelt sich, wenn die Sitzung län-
ger als fünf Stunden dauert. Die Sitzungsgeldpauschale wird gesammelt 
nach Anzahl der Sitzungen, einmal jährlich ausbezahlt. 

(2) Soweit die Verbandsräte Lohn- oder Gehaltsempfänger sind, er-
halten sie außerdem den entstandenen Verdienstausfall für die Dauer 
der Sitzung einschließlich einer angemessenen An- und Abreisezeit er-
setzt. Der Betrag des entgangenen Lohns oder Gehalts ist durch Be-
scheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen. 

(3) Soweit die Verbandsräte selbstständig tätig sind, erhalten sie für 
die durch die Teilnahme an den Sitzungen bedingte Zeitversäumnis eine 
Pauschalentschädigung von 35 Euro je angefangene fünf Stunden Sit-
zungsdauer.  

(4) Verbandsräte, die keinen Anspruch auf Entschädigung nach den 
Absätzen 2 oder 3 haben, denen aber im beruflichen und häuslichen 
Bereich durch die Teilnahme an den Sitzungen ein Nachteil entsteht, 
der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeitszeit oder 
das Heranziehen einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten 
eine Pauschalentschädigung wie selbstständig Tätige. 

(5) Wenn Verbandsräte zusätzliche Aufgaben übernehmen, die we-
sentlich über ihre Aufgaben als Verbandsräte hinausgehen, oder wenn 
sie als Ausschussvorsitzende bestellt sind, erhalten sie die doppelte Ent-
schädigung nach Absatz 1. Die gleiche Entschädigung erhalten Ver-
bandsräte als stellvertretende Ausschussvorsitzende für die Sitzungen, 
in denen sie den Ausschussvorsitz übernommen haben. Die Sätze 1 und 
2 gelten auch bei der Wahrnehmung des Ausschussvorsitzes und der 
Stellvertretung durch Verbandsräte, die der Verbandsversammlung 
nach Art.31 Abs.2 Satz 1 KommZG kraft Amtes angehören. 

§ 4 Entschädigung des/der Verbandsvorsitzenden 

(1) Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit eine monat-
liche Pauschalentschädigung. 

(2) Seine Stellvertreter erhalten für ihre Tätigkeit eine monatliche 
Pauschalentschädigung. 

§ 5 Entschädigung des/der Geschäftsführer(s)/in 

Eine Aufwandsentschädigung für den/die Geschäftsführer/in wird 
nicht festgesetzt. 

§ 6 Auszahlung der Entschädigungen 

Die nach Monatsbeträgen bemessenen Pauschalentschädigungen 
werden monatlich ausbezahlt. Die übrigen Entschädigungen werden 
einmal jährlich gezahlt. 

§ 7 In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung für den Zweck-
verband zur Wasserversorgung der Altmannsteiner Gruppe vom 
24.07.2014 außer Kraft. 

 

Altmannstein, den 13.07.2020 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Altmannsteiner Gruppe 

gez. Hummel,  1. Vorsitzender 

 

 
Wasserzweckverband Böhmfeld 

133 Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserver-
sorgung der Böhmfelder Gruppe, Landkreis Eichstätt, 
für das Haushaltsjahr 2020 

Auf Grund der §§ 10 u. 18 ff der Verbandssatzung und Art. 34 Abs. 
2 Nr. 3 und Art. 40 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(Komm ZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) 
erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:  

 

§ 1 
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Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  651.804 € 

und 

im Vermögenshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit    805.460 € 

ab. 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

Betriebskostenumlage:   

Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 

Investitionsumlage:  

 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft. 

 

Böhmfeld, den 08.06.2020 

gez. Nadler, 1.Vorsitzender 

 

Das Landratsamt Eichstätt hat die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan mit Schreiben vom 22.07.2020 Nr. 35/9410/WV-boe2020.doc 
rechtsaufsichtlich geprüft.  

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 
ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 85113 
Böhmfeld, Hofstetter Str. 24, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur Einsicht auf. 

Böhmfeld, den 28.07.2020 

gez. Ostermeier, 1. Vorsitzender 

 

 
Markt Gaimersheim 

134 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Be-
bauungsplan Nr. 36 Ä I „Kleine Heide Ost“ 

Der Marktgemeinderat hat am 25.06.2020 den Bebauungsplan Nr. 
36 ÄI „Kleine Heide Ost“ als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss 
wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ortsüblich be-
kannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
Nr. 36 Ä I „Kleine Heide Ost“ in Kraft. 

Ab sofort wird der Bebauungsplan mit Begründung gem. § 10 
Abs. 3 S. 2 BauGB im Rathaus, Marktplatz 3, Bauamt, Zimmer 
13 während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Ein-
sicht bereitgehalten.  

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach  

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
 achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
 und Formvorschriften, 

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
 hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
 zungsplanes und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
 des Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber dem Markt Gai-
mersheim geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Ent-
schädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB einge-
tretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbei-
geführt wird. 

 

Markt Gaimersheim 

gez. Andrea Mickel, Erste Bürgermeisterin 

 

 
135 Satzung zur Änderung der Satzung über die Festlegung 

der bereitzustellenden Stellplätze im Bereich des Marktes 
Gaimersheim (einschließlich Lippertshofen) (-Stellplatz-
satzung-) 

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung am 22.07.2020 die o.g. 
Satzung beschlossen. Die Satzung tritt am 01.08.2020 in Kraft. 

Ab diesem Zeitpunkt liegt die Satzung während der allgemeinen 
Dienststunden in der Gemeindeverwaltung im Rathaus, Marktplatz 3 in 
Gaimersheim (Zimmer Nr. 13) zur Einsicht aus. 

 

Gaimersheim, den 29.07.2020 

gez.Christoph Würflein, Zweiter Bürgermeister 

 

 

 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt 

 
136 Vollzug der Baugesetze;Bekanntmachung des Satzungs-

beschlusses für die 1. Änderung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplan Nr. 13 „Industriegebiet“ (Sollnau) 

Der Stadtrat hat am 16.07.2020 die 1. Änderung des Bebauungs- 
und Grünordnungsplans Nr. 13 „Industriegebiet “in der Fassung vom 
16.07.2020 als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit ge-
mäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ortsüblich bekannt gemacht.  

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungs- 
und Grünordnungsplans Nr.13 „Industriegebiet“ in Kraft.  

Ab dem 6. August 2020 wird der Bebauungsplan in der Fassung 
vom 16.07.2020 mit der Begründung und die Zusammenstellung wie 
die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem 
Bebauungsplan berücksichtigt wurden, gem. § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
im Rathaus, Marktplatz 11, Stadtbauamt, 2. Stock, Zimmer 206, wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitge-
halten. Für Auskünfte und Erläuterungen stehen Mitarbeiter des Stadt-
bauamtes gerne zur Verfügung. Der Bebauungs- und Grünordnungs-
plan Nr. 13 in der Fassung der 1. Änderung wird auch auf der Home-
page der Stadt Eichstätt eingestellt. 
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Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwä-
gung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewie-
sen.  

Unbeachtlich werden demnach  

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
 Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor
 schriften,  

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht
 liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be
 bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und  

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab
 wägungsvorgangs, 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt 
Eichstätt geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.  

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fällig-
keit des Anspruches herbeigeführt wird.  

 

Eichstätt, den 28.07.2020  

Josef Grienberger, Oberbürgermeister 

Anlage zu 134 

Lageplan zum Bebauungsplan Nr. 36 Ä I „Kleine Heide Ost (Geltungsbereich mit Umrandung dargestellt) 

 


